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92 Luftverkehr

Norm

AVG §8;

LuftfahrtG 1958 §34 Abs4 idF 2008/I/083;

LuftfahrtG 1958 §34;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Mit allfälligen wirtschaftlichen Interessen von Interessenten an der Autorisierung als 8ugmedizinisches Zentrum

(dadurch bedingte Auswirkungen auf das beru8iche Fortkommen) ist kein unmittelbarer Eingri< in ihre Rechtssphäre

verbunden ist; sie vermögen daher keine Parteistellung zu begründen (Hinweis E vom 25. November 2004,

2003/03/0303). Es bestand auch schon vor der durch die Novelle BGBl I Nr 83/2008 erfolgten Einfügung des Satzes "Auf

die Autorisierung eines 8ugmedizinischen Sachverständigen besteht kein Rechtsanspruch" in § 34 Abs 4 LuftfahrtG

tatsächlich kein Rechtsanspruch auf Autorisierung als Flugmedizinisches Zentrum nach § 34 LuftfahrtG. Im Einklang mit

den Materialien (RV 537 BlgNR XXIII. GP) ist diese Novellierung daher als Klarstellung der Rechtslage und nicht etwa als

Änderung zu beurteilen.Mit allfälligen wirtschaftlichen Interessen von Interessenten an der Autorisierung als

8ugmedizinisches Zentrum (dadurch bedingte Auswirkungen auf das beru8iche Fortkommen) ist kein unmittelbarer

Eingri< in ihre Rechtssphäre verbunden ist; sie vermögen daher keine Parteistellung zu begründen (Hinweis E vom 25.

November 2004, 2003/03/0303). Es bestand auch schon vor der durch die Novelle Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr 83

aus 2008, erfolgten Einfügung des Satzes "Auf die Autorisierung eines 8ugmedizinischen Sachverständigen besteht

kein Rechtsanspruch" in Paragraph 34, Absatz 4, LuftfahrtG tatsächlich kein Rechtsanspruch auf Autorisierung als

Flugmedizinisches Zentrum nach Paragraph 34, LuftfahrtG. Im Einklang mit den Materialien Regierungsvorlage 537

BlgNR römisch 23 . Gesetzgebungsperiode ist diese Novellierung daher als Klarstellung der Rechtslage und nicht etwa

als Änderung zu beurteilen.
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